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Stadt Blaustein
Marktplatz 2
89134 Blaustein
Deutschland
Telefon: +4973048020
E-Mail: stadt@blaustein.de

Stadt Blaustein
vertreten durch Herrn Bürgermeister Konrad Menz
Marktplatz 2
89134 Blaustein
stadt@blaustein.de

Verantwortlichkeiten

Behördlicher Datenschutzbeauftragter:
Komm.ONE
Anstalt des öffentlichen Rechts
datenschutz@blaustein.de
Tel. 0711-8108 14444

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Ihre Daten werden zum Zweck der Durchführung des Verfahrens zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der 
Hundesteuer verarbeitet.
Erhoben werden Personenstammdaten, Adressdaten, Veranlagungsdaten, Bankdaten (auch des gesetzlichen Vertreters oder 
Bevollmächtigten).

Kurzbeschreibung

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO in Verbindung mit den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes, der
Abgabenordnung, der Hundesteuersatzung der Stadt Blaustein und weiteren Gesetzen.

Bei Antrag auf Befreiung und abweichender Festsetzung der Hundesteuer werden ggf. Daten besonderer Kategorien im Sinne
von Art. 9 Abs. 1 DSGVO (Gesundheitsdaten) erhoben. Die Verarbeitung dieser Daten stützt sich auf Art. 9 Abs. 2 Buchst. a
DSGVO, hierzu ist Ihre Einwilligung erforderlich.

Rechtsgrundlage

Die Daten werden solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und steuerrechtlichen Nachweis-
und Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. In der Regel beträgt die Aufbewahrungsfrist 10 Jahre nach Ende des Jahres, in
dem die Hundehaltung beendet wurde.

Regelfristen für die Löschung

Innerhalb der Stadtverwaltung erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff, die mit der Erhebung der Hundesteuer befasst sind.
Eine Weitergabe erfolgt ggf. an:
Bearbeitende Stelle innerhalb der Stadtverwaltung (i .d. R. das Steueramt) sowie Stadtkasse

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der
personenbezogenen Daten

Wir beabsichtigen nicht, Ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland oder internationale Organisation zu übermitteln.Absicht der Übermittlung an ein Drittland oder
internationale Organisation

Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten. Sie haben das
Recht, von uns Kopien Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt,
bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für
die Sie sich ausgeben. Bitte beachten Sie, dass Ihr Auskunftsrecht unter bestimmten Umständen gemäß den gesetzlichen
Vorschriften (insbesondere § 9 LDSG) jedoch eingeschränkt sein kann.

Recht auf Auskunft

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, das heißt Sie können von uns unverzüglich die Berichtigung Ihrer unrichtigen
personenbezogenen Daten verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.

Recht auf Berichtigung

Sie haben unter gewissen Voraussetzungen das Recht von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.Recht auf Löschung

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil die Verarbeitung Teil unserer öffentlichen Aufgaben ist, oder wenn
wir Ihre Daten auf Basis eines berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen.
Zwingende Gründe können diesem Recht jedoch entgegenstehen.

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung

Dieses Recht steht Ihnen nur bezüglich solcher personenbezogener Daten zu, welche Sie uns selbst bereitgestellt haben. Sie
haben das Recht, von uns zu verlangen, dass diese personenbezogenen Daten von uns direkt an einen anderen
Verantwortlichen oder an eine andere Organisation übermittelt werden. Alternativ haben Sie das Recht, von uns zu verlangen,
dass wir Ihnen selbst die Daten in einem maschinenlesbaren Format bereitstellen. Dies gilt jedoch nur, wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung oder aufgrund eines Vertrages bzw. im Rahmen von
Vertragsverhandlungen verarbeiten und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet
haben, haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Diese wäre in Baden-Württemberg:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Postfach 10 29 32                              
70025 Stuttgart                              
oder:                              
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart                              
Telefon: 07 11/61 55 41-0                              
Telefax: 07 11/61 55 41-15                              
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de                              
Homepage: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
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